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Naturgefahren und die Bedeutung der Wälder im
«Haushalt der Natur»*

Von /Won Sc/ut/er

keywords: forest history, natural hazards, forest policy, forest legislation, fdk 902:934:424

Einleitung

Was verheerende Überschwemmungen und Hochwasser anrichten kön-
nen, hat in den vergangenen Jahren beinahe ganz Europa zum wiederholten
Mal erlebt. Solche Ereignisse verbreiten schon seit Jahrhunderten sowohl in
gebirgigen als auch in flachen Gegenden Angst und Schrecken. Die Versuche,
diese und andere Naturgefahren wie Lawinen- und Steinschlagereignisse
abzuwehren bzw. ihre Schäden zu vermindern oder ihre Ursachen zu beseiti-

gen, gehören darum seit langem zu den rechtlichen und technischen Massnah-
men im Zusammenhang der Nutzung der Umwelt und des Waldes. Selbstver-
ständlich sind die Massnahmen, die ergriffen wurden, unter dem Aspekt des

jeweiligen Erkenntnisstandes über Ursachen und Auswirkungen solcher
Ereignisse zu sehen. Schon früh versuchte man, solchen Gefahren mit techni-
sehen und rechtlichen Massnahmen zu begegnen, sofern man ihnen nicht ein-
fach durch eine günstigere Situierung von Bauten und anderen gefährdeten
Anlagen aus dem Wege gehen konntet Unter den Naturgefahren sind es vor
allem die von Abholzung und Waldzerstörung, Erosion und Überschwem-

mungen ausgehenden Folgen, die das Verständnis der Zusammenhänge und
damit schliesslich auch die Forstpolitik in einem grösseren räumlichen Bereich
ganz entscheidend geprägt haben. Im Mittelpunkt soll hier daher der Weg ste-
hen, der zum Erkennen der gegenseitigen Abhängigkeiten von Waldbestand,
Waldboden und Wasserabfluss führte. In der Mitte des 19. Jahrhunderts
erscheint die Diskussion um die Bedeutung der «Wälder im Haushalt der
Natur» verstärkt sowohl in der forstlichen als auch in der naturkundlichen
Literatur. Diese spricht den Waldbeständen nicht nur grosse Bedeutung für die

* Nach einem Referat, gehalten am 21. November 1994 im Rahmen der Montagskolloquien
der Abteilung für Forstwissenschaften der ETH Zürich.
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Regelung des Wasserabflusses zu, sondern auch für die Ausprägung und Ent-
wicklung des lokalen Klimas und damit die Niederschläge. Zu den entschei-
denden politischen und technischen Massnahmen führten aber die Erkennt-
nisse über den Einfluss der Waldbestände auf die Wasserführung.

Phasen der Entwicklung

In der Entwicklung des Umganges mit den von Waldbestand und Wasser
abhängigen Gefahren können drei Phasen unterschieden werden:

- Die Beobachtung, dass Waldbestände entlang von Flüssen diese bei Hoch-
wasser daran hindern, sich in einer grösseren Ausdehnung auf das angren-
zende Terrain auszubreiten, führte zum Schutz solcher Waldbestände mit
dem rechtlichen Instrument der Waldbannung. Mit dieser Bannung sollte
zudem gesichert werden, dass in unmittelbarer Nähe immer genügend
Holz für notwendige Verbauungen vorhanden war.

- Die (viel spätere) Beobachtung der Wasserbauer spätestens im Zeitalter
der Industriellen Revolution unter dem Zeichen zunehmenden Holzman-
gels, dass exploitierte Steilhänge instabil wurden und erodierten, liess die
Bedeutung der Waldbestände zur Verringerung oder gar Verhinderung der
Erosion verstärkt erkennen. Die Forstleute ergänzten diese Beobachtung
mit der genaueren Untersuchung des unterschiedlichen Wasserabflusses je
nach Boden und Waldbehandlung. Diese Phase kann daher als jene der
Bewusstwerdung der Zusammenhänge bezeichnet werden.

- Die dritte Phase schliesslich ist jene der Umsetzung dieser Erkenntnisse
von Wasserbauern und Forstleuten durch die rechtliche Regelung der
Oberaufsicht über die Wasserbau- und Forstpolizei im Rahmen der Bun-
desverfassung, durch den Erlass des ersten schweizerischen Forstgesetzes
und durch die vielen Aufforstungen, die auf dem ganzen erosionsgefähr-
deten Voralpengürtel von der Ostschweiz bis an den Genfersee zu einer
enormen Waldzunahme führten.

P/zase /: Das Zez'ta/ter tier ßattnbrte/e

In der alten Schweiz gingen von der Abwehr von Naturgefahren wie Lawi-
nen, Hochwasser und Steinschlag wesentliche Impulse für politische Tätigkei-
ten aus, das heisst für Massnahmen zur Walderhaltung und zur Regelung der
Waldnutzung. Die damit verbundenen Dokumente gehören zu unseren alte-
sten Urkunden. Ein grosser Teil von ihnen befasst sich mit der Sicherung von
Waldbeständen zur Abwehr der vom Wasser ausgehenden Gefahren. Diese
Regelungen waren Sache der Gemeinden und Talschaften. Anders als bei den
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Lawinen und Steinschlägen erstrecken sich die Wasserschäden, die von einem
zerstörten und unsachgemäss behandelten und daher ruinierten Wald aus-

gehen, über viel grössere Räume.
Typisch für diese Art von Dokumenten sind die Bannbriefe unserer

Gebirgsregionen, die sich seit dem 14. Jahrhundert immer wieder auch mit den
Wildbächen und ihrer Verbauung befassen. Interessanterweise befasste sich
auch die lokale Geschichtsschreibung schon relativ früh mit diesem Zusam-
menhang. Sie projiziert allerdings die politischen Diskussionen der Zeit nach
Inkrafttreten des Wasserbau- und des Forstpolizeigesetzes (1874/76) zurück
ins Mittelalter, d.h. in die Entstehungszeit der Bannbriefe. So befasst sich eine
historische Darstellung aus dem Jahre 1888 mit «Wasserbaupolizei und Wald-
schütz im alten Lande Schwyz»7 Man muss sich hier allerdings fragen, ob die
Erkenntnisse, die unseren Vorfahren im 15. Jahrhundert zugeschrieben wer-
den, nicht eher dem politischen Argumentarium der Vulgarisation des Forst-
gesetzes von 1876 zugerechnet werden müssen, nämlich jene, dass unseren
«Altvordern» der «Einfluss der Waldungen auf die Bäche, auf die steilen Berg-
abhänge und auf die Lawinen... schon sehr frühzeitig und sogar ganz gut
bekannt [war], und in richtigem Verständnis dieses Einflusses unterliessen sie

es nicht, an denjenigen Orten, von woher am meisten Wassergefahr, Erd-
schlipfe oder Lawinen und Steinschläge zu befürchten waren, die Wälder zu
schonen, sie zu bannen».^

Eine Forstorganisation (und damit eine forstliche Praxis) gab es in dieser
Phase nicht. Die Regelung der Waldnutzung war vielmehr abhängig von den
Bedürfnissen der täglichen Nutzungen in einer ländlich-dörflichen Gesell-
schaft, die durch die ihr bekannten Mittel ihre Liegenschaften und Güter
gegen Naturgefahren sicherte. Die Rolle, die den entlang von Wasserläufen
gebannten «Werywaldungen»^ zukam, ist wahrscheinlich eine zweifache:

- Einerseits kam dem Wald an sich, in der Regel wahrscheinlich als typische
«Schachenwaldung», bereits die Rolle der Bodensicherung zu. Es ist denn
auch bezeichnend, dass die Flurnamen dieser Schutzwälder häufig das

Wort «Schachen» selber oder dann die häufigste und wohl auch am besten

geeignete Baumart, die Erle, enthalten.

- Von Bedeutung ist andererseits, dass durch die Bannung dieser Schutz-
waldbestände Holz in der unmittelbaren Nähe der immer wieder notwen-
digen Verbauungen gesichert wurde.

Wieweit diese Bannwälder, deren Ausdehnung nur vage bekannt ist, ihre
Rolle tatsächlich spielen konnten, muss mit grossen Fragezeichen versehen
werden, dies vor allem in Analogie zu den anderen Bannwäldern im Gebirge,
die - zwar während Jahrhunderten geschützt - im 18. Jahrhundert nur noch
überalterte Bestände auf zu kleinen Flächen bildeten.^ Immerhin dürfte der
bestehende Waldbestand ein Gefühl der Sicherheit vermittelt haben, was sich
im übrigen auch auf die rechtlichen Verhältnisse auswirkte. Aw/r/ermaiiF' weist
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darauf hin, dass es auch für unsere Vorfahren im Mittelalter keineswegs zu den
«Liebhabereien» gehört hätte, einen Fluss oder einen wilden Bergbach zum
direkten Nachbarn zu haben. Dies erkläre auch, warum es in älteren Zeiten zu
beiden Seiten der Bäche und Flüsse aus leicht erkennbaren Gründen kaum
Privateigentümer gegeben habe. Die Sicherung gegen Wildbäche und die von
ihnen ausgehenden Gefahren war Aufgabe der Gemeinschaft aus der Einsicht,
dass nur mit vereinter Kraft in wirksamer Weise der verheerenden Kraft des

Wassers begegnet werden könnet Die Regelung war daher Sache der Lands-
gemeinde, die die entsprechenden Bannungen aussprach. In der Verpflichtung
zur Finanzierung und Ausführung durch die Gemeinschaft zeigt sich ein
wesentlicher Unterschied zu den eher privatrechtlich orientierten Regelungen
des 19. Jahrhunderts. In den frühen Regelungen sind nicht die direkten
Anstösser allein verpflichtet, sondern die Pflicht zur Beisteuer an die «Wehri-
Steuer» oblag allen Nutzniessern, d.h. sie haftete als Servitut auf den Liegen-
schaffen, mit der Möglichkeit des Regresses auf die darauf wachsenden
Erzeugnisse, Heu und Stroh.®

Die Bannlegung erfolgte nach den auch aus anderen Bannungen bekann-
ten stereotypen Formeln. Ein Beispiel aus dem Landbuch von Schwyz:^ Am
Dienstag nach St. Andreastag des Jahres 1343 beschlossen die Landleute von
Schwyz nach Beratung auf einem offenen Landtag, ein Stück Wald entlang
eines Flusses zu bannen, und zwar alles Holz, sei es gross oder klein. Es soll

jeder bestraft werden, der Bäume verletzte oder schlage («serty oder
abschlecht»). Es soll darin niemand Holz nutzen, weder liegendes noch grünes
oder dürres, ausser jene, die unterhalb des Wassers wohnen, und auch diese

nur soweit, als damit Wasserwehren errichtet würden. Der Beschluss wurde
sodann mit dem Landessiegel versehen.

Andere Bannbriefe mit dem gleichen Zweck nennen ausdrücklich auch die
Stauden, wohl eine niederwaldähnliche Bestückung, oder speziell geschützte
Baumarten.

P/zase //: Die P/zase c/er Pevvz7s.y/w7zP/«g der Zwsam/zzezz/zäzzge

Den Anstoss zu einer neuen Betrachtungsweise der Natur und der Zusam-
menhänge der Abläufe ging zweifellos von den entstehenden Naturwissen-
Schäften aus. Gleichzeitig begannen aber die grossen Flusskorrektionen, mit
denen versumpfte Flusstäler wohnbarer gemacht werden sollten," beginnend
mit der Umleitung der Kander in den Thunersee (1711 bis 1714) bis zu den

grossen Unternehmungen der Linth-, der Juragewässer- und der Alpenrhein-
korrektion, die teilweise bis weit ins 20. Jahrhundert hinein andauerten und
selbstverständlich noch heute der ständigen Überwachung und des Unterhalts
bedürfen. Gleichzeitig nahm im Zeichen der zunehmenden Industrialisierung
und des Bevölkerungswachstums der Holzverbrauch in grossem Ausmasse zu.
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Das hatte zur Folge, dass man mit neuen Erschliessungsmethoden bisher kaum
berührte Gebirgswälder in abgelegenen Tälern zu nutzen begann.

Der Zusammenhang dieser Vorgänge mit den nun im 19. Jahrhundert ver-
mehrt Schaden anrichtenden Überschwemmungen war den Ingenieuren
bekannt. So war es für den Ingenieur Negrelli, der die Schadengebiete der
Jahre 1834 und 1839 besucht hatte und auf den sich Forstinspektor La/r(y in
seiner Denkschrift von 1842 beruft,'- offensichtlich, dass die grossen Schäden
direkt auf die Abholzungen in den Gebirgstälern zurückzuführen seien: Er
spreche sich mit Sicherheit dafür aus, «dass das ruhige Abfliessen der Gewäs-
ser von der Erhaltung der Wälder abhänge». Die Waldzerstörung werde mit
dem grössten Eifer fortgesetzt. Viele steile Hänge seien nun der Erosion aus-

gesetzt, nachdem der Wald kahlgeschlagen worden sei. Bei einem solchen
Verfahren sei der Ruin der Täler unvermeidlich. Negrelli regte an, längs der
Flüsse und Bäche Aufforstungen vorzunehmen, was zweifellos grossen Scha-
den verhüten würde: «Die Sucht alles urbar zu machen, erstrecke sich bis ans
Ufer der Flüsse und Waldströme, und es entstehe daraus nicht nur die Zer-
Störung des Holzbodens, sondern auch der entfernteren Liegenschaften und
Häuser.»^

Lardy selber wandte sich dann ausführlicher den Ursachen der Verhee-

rungen zu, um die möglichen Massnahmen besser beurteilen zu können. Dabei
sei besonders auf die fehlerhafte Benutzung hinzuweisen. Selbst die in der Zeit
der aufkommenden geregelten Forstwirtschaft verpönte Plenterung'^ sei,

solange die Nutzung nicht allzu gross sei, den Kahlschlägen vorzuziehen, die
«in den Alpen seit einer Reihe von Jahren von den Holzhändlern und beson-
ders den Holzhauern aus dem Tyrol eingeführt» worden seien. Um die Ver-
sickerung des Wassers im Waldboden sicherzustellen, seien die «den Boden
schützenden Bäume und Sträucher zu erhalten» oder bereits kahle Hänge auf-
zuforsten. «So muss sich denn unsere ganze Aufmerksamkeit auf die Erhal-
tung der Wälder hinlenken.»'^ Lardy entwirft dann in dieser Denkschrift eine
umfassende Anleitung für die Waldbehandlung in solchen Regionen.

In eloquenter Weise wandte sich im Jahre 1849 der Berner Kantonsforst-
meister Vav/er Mnrc/mnr/ gegen bestimmte Rodungen von Schutzwäldern."'
Er anerkannte zwar das «Prinzip des freien Genusses der Güter in seiner

Anwendung auf den Wälderbesitz», wies aber in seinem zweiten Grundsatz
auf die Grenzen hin:"«Die allgemeinen Interessen der öffentlichen Erhaltung
der Gesundheit, die Einflüsse, welche die Wälder auf die meteorologischen
Erscheinungen ausüben, das Hinderniss, das sie den gefährlichen Winden ent-
gegenstellen, ihre Einwirkung auf die Bildung der Quellen, endlich ihre Nütz-
lichkeit, um Lawinen, Erdstürze und Senkungen des Bodens auf den Abhän-
gen zu verhüten.»

In seiner Denkschrift weist A/nrc/zanc/ dann auf ein Argument hin, das die
Diskussion um die Sicherung der Waldbestände längere Zeit, ja bis in die
Gegenwart prägen sollte, nämlich auf «die Rolle, welche die Wälder in der
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Oekonomie der Natur spielen».^ Und diese Rolle, unter Berücksichtigung der
Langfristigkeit der Abläufe des Waldwachstums, bedinge, «dass die Regierung
nicht bloss das Recht, sondern sogar die Pflicht habe, das Werk der vorher-
gehenden Generationen, die Hoffnung und die Sicherheit der zukünftigen vor
den Launen einer einzelnen Generation zu bewahren. Die Erhaltung der Wäl-
der ist Sache der öffentlichen Ordnung.»^ Gleichzeitig geht er scharf mit jenen
ins Gericht, die nur die Holzproduktion sehen oder nur die Vorteile einer
Urbarisierung, also einer Rodung: «...es sind dies diejenigen, die in den Wäl-
dern nur die Produktion des Holzes erblicken, die von dem Leben eines Bau-
mes nur sein Wachstum kennen und in der Folge dessen nur seinen Leichnam
schätzen; mit einem Worte alle diejenigen Oekonomisten, die in ihren natur-
geschichtlichen Studien nicht über das ABC hinausgekommen sind»^". Mar-
chand erinnert an die Folgen der Entwaldung in den Mittelmeerländern und
die Bemühungen um die Wiederbewaldung, die beispielsweise in Frankreich
bereits weit gediehen seien. «Aber hauptsächlich in Gebirgsländern wie die
Schweiz zieht die Zerstörung der Bäume unheilvolle Folgen nach sich. Wenn
man unklugerweise die Axt an die Wälder legt, welche die obern Plateaux
umgürten, so wird die Schichte vegetabilischer Erde, die in den Baumwurzeln
keinen Haltpunkt mehr hat, von dem Regen verdünnt und fortgerissen; die
Wasser, die auf dem Boden fliessen, werden stärker; die Ströme öffnen von
allen Seiten breite und tiefe Schluchten; die Flussbetten, worein sie sich ergies-
sen, werden durch den Schutt der Berge verstopft, erheben sich, bekommen
mehr Breite, und die Wasser, die nicht mehr darin zurückgehalten werden kön-
nen, ergiessen sich auf anbebauetes Land.»-*

Fha.ve ///: Die po/ihsc/ze t/msefznng

Der Forderung Marchands, das Eigentumsrecht am Wald dem Wohl der
ganzen Bevölkerung unterzuordnen und unter besondere Aufsicht des Staa-
tes zu stellen, widersprach der bekannte «Forstpionier» ifar/ A/6rec/zf fCzst/zo-

/er:^ Das Problem sei nicht bei den «Aufbrüchen», den «défrichemens» in den
Voralpen, beispielsweise im Emmental, zu suchen, die nach fünf bis sechs Jah-
ren wieder bewaldet würden, sondern bei der schlechten Bewirtschaftung der
Hochalpen an oder über der Waldgrenze, und vor allem bei den Ziegen. Eine
Polizei- oder Staatsaufsicht gegen Entwaldungen und Rodungen sei hier gar
nicht möglich.

Die Frage, ob den Waldeigentümern unter Berücksichtigung der vielfachen
Wirkungen der Wälder das freie Verfügungsrecht über die Waldbehandlung und
insbesondere die Rodung zugestanden werden könne, beschäftigte in den fünf-
ziger Jahren des 19. Jahrhunderts zunehmend den Schweizerischen Forstverein,
an dessen Gründung 1843 die vor allem im Mittelland eingesetzten Forstleute,
also auch Kasthofer und Marchand, beteiligt waren. Der Forstverein stellte mit

634



einem Gefühl der Ohnmacht fest, dass er in den meisten Gebirgsgegenden
seine Aufklärungsarbeit nicht wahrnehmen könne, da es in vielen dieser Kan-
tone noch keine Forstorganisationen gab. Dabei wäre dort «eine Verbesserung
der Forstwirtschaft nicht nur im Interesse seiner Bewohner, sondern zugleich
auch in demjenigen des ganzen Vaterlandes» besonders notwendig, «weil sich
von den Bergen aus, in Folge der stattfindenden unvorsichtigen Entwaldun-
gen, sehr häufig Verderben über die schönen Flussthäler des flachen Landes
verbreitet, und die Gebirgswaldungen nicht nur die Vorrathskammer für den
Holzbedarf der Ackerbau und Industrie treibenden Landestheile sein sollten,
sondern im Haushalt der Natur noch ganz andere Bestimmungen als die Holz-
Produktion haben».^ Während eine zu starke Bewaldung das Klima rauh und
feucht mache, weil der Wald die Niederschläge anziehe und die trocknenden
Winde und das Eindringen der Sonne verhindere, ermögliche eine gute Ver-
teilung von Wald und offenem Land längere und wärmere Sommer sowie mil-
dere Winter und mache «das Land fähig, einer grösseren Menschenzahl Arbeit
und Lebensunterhalt zu gewähren». Wenn die Entwaldung aber fortschreite
und das Gleichgewicht zwischen bewaldetem und nicht bewaldetem Boden
gestört werde, verschlechtere sich das Klima wieder, die kalten und austrock-
nenden Winde würden nicht mehr «gebrochen» und die Wirkung der Sonnen-
strahlen nicht mehr durch den Schatten der Wälder gemässigt. Zerstörende
Gewitter, versiegende Quellen und «rasch anschwellende und eben so rasch
wieder austrocknende Bäche» seien die Folge. Der Boden werde unfruchtbar
oder sogar abgeschwemmt: «Die schönste Landschaft verliert ihre Reize und
Wohnlichkeit; sie wird zur Stätte des Elends, bis endlich mit dem letzten
Baume alle Kultur verschwindet und das Land in eine Wüste umgewandelt
ist.»24 Der Schweizerische Forstverein ersuchte im Jahre 1856 den Bundesrat,
er möchte auch in jenen Kantonen, die «Forstorganisationen und ein gebilde-
tes Forstpersonal nicht besitzen», den Zustand der Gebirgswälder unter-
suchen lassen, um «den Umfang der bereits eingetretenen Verwüstungen ken-
nen zu lernen... zur Beurtheilung der Frage, was der Bund in dieser Sache
thun könne». Der Bundesrat beauftragte mit dieser Untersuchung zwei Exper-
ten, die als Professoren am 1855 gegründeten Eidgenössischen Polytechnikum
(heute Eidgenössische Technische Hochschule Zürich) tätig waren. Als
Ergebnis legten E/Zas Lant/o/r, ein Forstmann, und Car/ Ca/raann, ein Was-
serbauer, in den Jahren 1862 und 1864 ihre Berichte vor: «Bericht an den
hohen schweizerischen Bundesrath über die Untersuchung der Schweiz. Hoch-
gebirgswaldungen, vorgenommen in den Jahren 1858, 1859 und 1860»^ und
«Bericht an den hohen schweizerischen Bundesrath über die Untersuchung
der Schweiz. Wildbäche, vorgenommen in den Jahren 1858, 1859, 1860 und
1863».26 Eine erste Massnahme des Bundes bestand darin, dass ab 1865 dem
Schweizerischen Forstverein Mittel zur Verfügung gestellt wurden, mit denen
er beispielhafte Musterverbauungen errichten konnte.^ Diese bewilligten
Mittel waren allerdings recht bescheiden und wurden erst nach den gewaltigen
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Wasserverheerungen, die im Herbst 1868 grosse Gebiete der Schweiz heim-
suchten, von den anfänglichen Fr. 10 000.- auf Fr. 100 000 - erhöht. Darauf
erfolgte ein erster Schritt auf politischer Ebene: In die revidierte Bundcsver-
fassung von 1872 bzw. 1874 wurde neu der Artikel 24 aufgenommen: «Der
Bund hat das Recht der Oberaufsicht über die Wasserbau- und Forstpolizei im
Hochgebirge. Er wird die Korrektion und Verbauung der Wildwasser und die
Aufforstung ihrer Quellgebiete unterstützen und die nötigen schützenden
Bestimmungen zur Erhaltung dieser Werke und der schon vorhandenen Wal-
düngen aufstellen.» Nach der Annahme der revidierten Bundesverfassung
wurde noch im gleichen Jahre das Eidgenössische Forstinspektorat geschaffen
und wenig später (1876) das entsprechende Forstgesetz erlassen. Das neue
Oberforstinspektorat hatte sich (neben der Einführung der Forstorganisation
in den dem Gesetz unterstellten Kantonen, d.h. im «Eidgenössischen Forstge-
biet») vor allem auch mit der Ausscheidung von Schutzwaldungen, Projekten
über Aufforstungen und damit verbundenen kleineren Verbauungen von Erd-
bewegungen und Lawinen zu befassen bzw. solche anzuregen, die nötigen
Anträge an die Regierung auszuarbeiten und Pflege und Unterhalt zu über-
wachen. Neben diesen speziellen Aufgaben für das dem Forstgesetz unter-
stellte Berggebiet hatte das Eidgenössische Forstinspektorat auch «Erhebun-
gen anzustellen über grössere Waldbeschädigungen, wie durch Brand, Sturm,
Gewässer, Insekten etc».-* Die Überzeugungsarbeit, die die Beamten des

Oberforstinspektorats und die nun auch im Gebirge eingesetzten Forstleute zu
leisten hatten, kann kaum hoch genug eingeschätzt werden, denn die Einsicht,
«dass ohne Aufforstung eine endgültige Regelung der Abflussverhältnisse
nicht möglich sei, hat sich, zwar erst nach bittern Erfahrungen und grossen
finanziellen Einbussen, doch allmählich Durchbruch verschafft, nachdem die
regulierende Wirkung des Waldes auf den Wasserabfluss in verschiedenen auf-
geforsteten Einzugsgebieten dies in unwiderlegbarer Weise dargetan hat».^

Im Mittelpunkt der Anliegen der forstlichen Praxis stand in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts neben den Bemühungen um die Schaffung gesetz-
licher Grundlagen die Frage, wie weit man im «Streben nach dem grössten
finanziellen Erfolg gehen [dürfe], ohne die Erfüllung der Aufgabe zu gefähr-
den, welche den Waldungen im Haushalte der Natur zugewiesen ist»?-"* Die
Untersuchung dieser Frage überstieg die Möglichkeiten des Schweizerischen
Forstvereins, weshalb ein gemeinschaftliches Vorgehen notwendig war. Elias
Landolt liess 1874 noch offen, ob mit der Koordination der als notwendig
erachteten meteorologischen und hydrologischen Beobachtungen und Unter-
suchungen und ihrer Auswertung eine Versuchsanstalt wie in den Nachbar-
ländern oder die Forstschule am Polytechnikum betraut werden solle. Nach
der Etablierung des Eidgenössischen Forstinspektorates befasste sich der
Forstverein an verschiedenen Versammlungen erneut mit dieser Frage. Im
Jahre 1885 wurde nach längeren Abklärungen die Centraianstalt für das forst-
liehe Versuchswesen*' gegründet, die sich von Anfang an sowohl mit Zuwachs-
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Untersuchungen, Fragen von Waldbau und Forstbenutzung einerseits und
unter den Titeln Forstschutz, Standortslehre und Meteorologische Unter-
suchungen andererseits auch mit Fragen von Wasser und Boden in Waldbe-
ständen zu befassen hatte. Besondere Bedeutung zur Abklärung der Zusam-
menhänge zwischen Waldbestand, Boden und Wasser erhielten die durch
Praktiker angeregten Vergleichsmessungen des Wasserabflusses in den beiden
in der gleichen Region liegenden Untersuchungsgebieten im Emmental, im
«Sperbelgraben» mit vollständiger Bewaldung und im «Rappengraben», der
nur schwach bewaldet ist. Die Ergebnisse der lange dauernden Messungen und
Untersuchungen wurden 1919 von Professor in den Mitteilungen der
EAFV publiziert und später von Professor Äurger ergänzt.^ Damit hatten die
von Praktikern durch Beobachtung und anhand von einfachen Untersuchun-
gen vermuteten Abhängigkeiten ihre wissenschaftliche Bestätigung gefunden.

Schluss

Am 7. Februar 1994 wurde von der «Groupe de travail interdépartemen-
tale sur l'évolution du système climatique» (GIESC) ein Bericht mit dem Titel
«Die globale Erwärmung und die Schweiz: Grundlage einer nationalen Stra-
tegie», kurz «Schweizerischer Klimabericht» publiziert.^ In diesem Bericht
wird die Rolle die Waldes neu definiert. Seine neue Aufgabe ist nun jene wich-
tige Rolle, die er im Kohlenstoffhaushalt spielt. Ähnlich wie vor 150 Jahren
wird darauf hingewiesen, dass er diese Rolle nur spielen kann, wenn die Wald-
fläche erhalten bleibt oder noch weiter zunimmt, und dass eine «vernünftige
Nutzung des Schweizer Holzes ein Beitrag zur COj-Reduktion in der Atmo-
Sphäre sein könnte, wenn auch in klar beschränktem Ausmass». Nach wie vor
hat damit der Wald also eine Ausgleichsfunktion, um die Auswirkungen der
Zivilisationsschäden (in einem weiteren Sinne) zu mildern. In einem ähnlichen
Sinne hat ja schon Kasthofer darauf hingewiesen, dass ein klassischer Schutz-
wald, ein Bannwald, seine Schutzfunktion auch ausüben könne, wenn er nach
den Regeln der Forstwirtschaft benutzt werde, oder sogar noch besser,** weil
eine «gehörige» Benutzung des Waldes seiner «wichtigen Bestimmung unbe-
schadet und sogar auf eine Weise geschehen könnte, die weit entfernt die
Erreichung des Zweckes zu gefährden, diese fördern würde, wenn nämlich bei
regelmässiger Benutzung dieser Bannwälder die wesentlichsten forstwirth-
schaftlichen Regeln der Wiederverjüngung und des verhältnissmässigen oder
nachhaltigen Holzschlages sorgfältig beobachtet würden».
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Zusammenfassung

Naturgefahren wie Lawinen, Steinschlag oder Hochwasser spielen vor allem in den

gebirgigen Regionen der Schweiz seit langer Zeit eine grosse Rolle. Vor allem die

Naturgefahren, die sich einerseits aus den unvorsichtigen Abholzungen ableiten lies-

sen und andererseits auch in weiten Gebieten spürbar wurden, haben die Entwicklung
der Forstpolitik und damit auch die Forstgesetzgebung der Schweiz entscheidend
beeinflusst. Dies trifft vor allem auf die Überschwemmungen zu. Diese Entwicklung
lässt sich in drei Phasen aufteilen:

In einer ersten Phase wurde mit Hilfe des rechtlichen Instruments der Waldban-

nung lokal versucht, wichtige Wälder zur Bodensicherung oder zur Sicherstellung
des für Verbauungen notwendigen Holzes zu erhalten.

- Ingenieure und Forstleute wiesen in der Phase der grössten Holznachfrage im Zeit-
alter der Industriellen Revolution darauf hin, dass die weitere Exploitation zu gefähr-
liehen Erosionen und damit zu Überschwemmungen in den Flusstälern führe, weil
dadurch der «Haushalt der Natur» aus dem Gleichgewicht gebracht werde.

- Diese Erkenntnisse führten zu verschiedenen Denkschriften und Untersuchungen,
die schliesslich 1874 zum Artikel 24 der revidierten Bundesverfassung über die
Wasserbau- und Forstpolizei im Hochgebirge führte. Zur Unterstützung der
gesetzlichen Massnahmen und zur wissenschaftlichen Abklärung der Zusammen-
hänge zwischen Bewaldung und Wasserhaushalt wurden wissenschaftliche For-
schungsinstitutionen gegründet.

Résumé

Des dangers naturels et l'importance des forêts pour l'équilibre naturel

Les dangers naturels, tels que avalanches, chutes de pierres et inondations, jouent
depuis très longtemps un rôle important en Suisse, principalement dans les montagnes.
Les dangers naturels, surtout ceux soit issus de défrichements imprudents ou ressentis
dans de vastes régions, ont eu une influence décisive sur le développement de la poli-
tique et de la législation forestière suisse. Ce fait concerne en particulier les inonda-
tions. On peut distinguer trois phases de développement:

- Dans une première phase, on essaya de protéger localement les forêts importantes
au niveau de la protection du sol et de l'exploitation du bois d'œuvre, au moyen de

l'instrument juridique des lettres de mise à ban.

- Au temps de la révolution industrielle, dans la phase de culmination de la demande
du bois, les ingénieurs et les forestiers avisèrent les autorités que ces exploitations
excessives allaient conduire à des érosions dangereuses et ainsi à des inondations
dans les vallées, car l'équilibre naturel serait compromis.

- Ces observations furent retenues dans différents mémoires et études. Finalement
elles menèrent en 1874 à la révision de l'article 24 de la Constitution, sur la police
des eaux et forêts. Des institutions de recherche furent fondées pour appuyer cette
mesure juridique et éclairer scientifiquement les rapports entre les boisements et
l'eau. Traduction: C/rràfma Giesc/î
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